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seunzulängllchkeit durch den Insolvenzverwalter ($ 210
InsO) auf die Herausgabeanordnung zugunsten des Titel-
gläubigers, wenn es sich bei der titulierten Forderung um
eine Masseverbindlichkeit im Sinne des S 209 Abs. 1 Nr. 3

InsO handelt

Kein Pfändungsschutz des Schuldners im Verhältnis zur 525
Masse fùr Forderungen, die von der Freigabe der selbstän-
digen Tätigkeit umfasst sind, und für Forderungen, die erst
nach Freigabe der selbständigen Tätigkeit des Schuldners
beglichen werden, aber in die Masse fallen; zum Unter-
haltsanspruch des Schuldners gegen die Masse in solchen
Fällen
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OLG Mùnchen 1.2.1.2.2017 32 W 1,939/17

Bürgerliches Recht und Handelsrecht
Bundesgerichtshof 30 .11.2017 | ZR 1.43/ 16

Haftung einerberatendenWirtschaftsprüfergesellschaft 527
weqen vermeintlich nicht rechtzeitigem Hinweis auf In-
solvenzreife des beratenen Unternehmens, insbesondere
insolvenzrechtliche Fäìligkeit von Ausgleichsansprùchen

ZumVerfügungsgrundbeieinemAntragnach $ 940ZPO 539
auf Räumung von gewerblich genutzten Räumen
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runqsmaklers; kein Einfluss der eigenen Verantwortung
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rungsfall über Ausschlussfrlsten nach den Versiche-
rungsbedingungen zu informieren, auf den Pflichten-
kreis des Versicherungsmaklers; zur Vermutung bera-
tungsgerechten Verhaltens, wenn für die zu beratende
Person bei ordnungsgemäBer Beratung nur eine einzige
verständige Entschlussmöglichkeit bestanden hätte; zur
Berücksichtigung mitwirkenden Verschuldens der zu be-
ratenden Person bei einem Versicherungsmakleruertrag
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Entsche¡dungen
EUG: Nichtigerklärung der Eintragung der Marke,,La Mafia se sien-
ta a la mesa" als Unionsmarke (15.3.2018 -T 1/17)
BGH: Unwirksame Klausel zur Aufrechnung durch Sparkassenkun-
den (20.3.2018 - XlZR309l16)
BGH: Bürogemeinschaft von Anwalt mit Mediator und Berufsbe-
treuer unzulässig (29. 1.20 1 8 - A nwZ lBrlgl 32/ 17)
OLG Karlsruhe: Unwirksame Bestellung des besonderen Vertreters
im Streit um Dividendenrückzahlung - Gelita AG
(14.3.2018-11U3s/17)
LG Hamburg: Käufer eines manipulierten VW-Diesels hat An-
spruch auf ein neues typengleiches Ersatlahrzeug
(7 .3.201 I - 329 O 1 05 / 17)

Verwaltung
BaFin: Geldwäscheprävention - Auslegungs- und Anwendungs-
hinweise zur Konsultation gestellt
DAV: DSGVO - jede Kanzlei muss handeln

Veranstaltung
DIT: 15. Deutsche Insolvenzrechtstag in Berlin

Aufsätze
Karl Pörnbacher, RA, und Dr. Nadine Ledere¿ LL.M., RAin

Die Reform der DIS-Schiedsgerichtsordnung
Am 1 .3.201 8 trat die neue Schiedsgerichtsordnung der Deutschen
lnstitution für Schiedsgerichtsbarkeir e.V. (DIS) in Kraft (DlS-SchO

2018). Die Schiedsordnung wurde grundlegend modernisiert. Ne-
ben einigen echten Neuerungen wurden viele Regelungen an die
bestehende Praxis der DIS bei der Durchführung und Organisation
von Schiedsverfahren angepasst. Dadurch wurde die Verständlich-
keit der Regeln und die Transparenz und Vorhersehbarkeit der Ver-
fahren für die Nutzer erheblich verbessert. Gleichzeitig wurde der
Charakter einer unbürokratischen und flexiblen Schiedsordnung er-
halten.

Steffen Schneider, RA/FAlnsR/Maitre en droit privé/Mediator. und
Carl-Christian Kramer, RA/Mediator

Neues Konzern¡nsolvenzrecht: effektivere Verfahren
durch Mediation
Der Beitrag erscheint inmitten aktueller Gesetzesreformen bzw. Re-
formvorhaben, die alle das Ziel der besseren, schnelleren und güns-
tigeren Abwicklung von Krisensituationen verfolgen. Dazu wird in
allen Reformen eine neue Position geschaffen. die an das Leitbild
eines.Mediators anknüpft. Der Beitrag dient der besseren Bewälti-
gung der Krisen von Unternehmensgruppen und der Betrachtung
der aktuellen Reformen insbesondere unter dem Gesichtspunkt
der Konfliktbewältigung. Er richtet sich an Fachkreise, d.h. an Sa-
nierungsberater (rechtlich und finanzwirtschaftlich), an lnsolvenz-
richter, an lnsolvenzvenvalter und alle, die aus beruflicher Sicht mit
Krisen von Unternehmen in Berührung kommen und damit auch
an lnhaber und Geschäftsführer von Unternehmensgruppen.

Entscheidung

OLG FranKurt a.M.: Unwirksamkeit des Verkaufs von Adressdaten
wegen fehlender Einwilligung der Adressinhaber
(24.1.2018 - 13 U 165/'16 - dazu BB- Kommentar von
Dr. FrankSchemmel)

Steuerrecht

7os Die Woehe irn Blick

Entscheidungen
EuGH: Verlegung des Wohnsitzes von einem M¡tgliedstaat in d¡e
Schweiz (1 5.3.2018 - C-355/16)
BFH: Abschläge pharmazeutischer Unternehmer nach S 1 AMRabG
(8.2.2018-VR42/1s)
FG Düsseldorf: Steuerpflicht von Zinsen aus einer Kapitallebens_
versicherung (6.9.2017 - 1 5 K 2050/1 6 t)
FG Düsseldorf: Umsatzsteuerliche Organschaft - Haftung einer
Organgesellsch aft (22.2.2018 - 9 K 280/15 H(U))

FG Düsseldorf:,,Klassische" Bauträgerschaft steht erweiterter
Kürzung nach 5 9 Nr. 1 5. 2 GewStG nicht entgegen
(22.2.2018 -9 K3s72/16 G,F)

FG Düsseldod: Geschäftsführer einer Komplementä r-GmbH
als Haft ungsschuldner für Steuerrückstände
(23.10.201s - 14K44s9/10 H(AO.U))

Gesetzgebung
FinMin Rheinland-ffalz: Einführung einer ,,Schwazen Liste" im
Rahmen einer nationalen Anzeigepflicht (Vorschlag)

EP: Beschlüsse zur G(K)KB

Aufsåtze

Dipl.-Finw (FH) Dr. Carsten Höink, RA/5t8, und
Marius Langenhövel, LL.M., RA

BB-Rechtsprechungsreport: die Highlights der EuGH-
Rechtsprechung zur Umsatzsteuer 2017 - Teil ll
lm Jahr 2017 ergingen etwa 50 Urteile und Beschlüsse zur
MwStSystRL. Einige davon wurden bereits in Teil I des Reports be-
handelt (BB 201 8, 23). Gegenstand dieses Beitrags sind weitere Ent-
scheidungen zu den Themen Leistungsaustausch (1.), Lieferung
beim Leasing (ll.), Unternehmereigenschaft einer Holding (lll.),

Steuerbefreiungen (lV.), Vorsteuerabzug (V.) sowie zu verschiede-
nen Sonderfragen (Vl.) aus dem Jahr 2017 sowie dem späten Jahr
2016.

Prof. Dr. Sascha Gieseler

Einheitliche leistungen im Umsatzsteuerrecht -
ein Ausblick auf die Auswirkungen des EuGH-Urteils

"Stad¡on 
Amsterdam"

Der EuGH hat am 18.1.2018 in der Rechtssache C-463l16, Stadion
Amsterdam CV entschieden, dass eine einheitliche Leistung nur ei-
nem einheitlichen Steuersatz unterliegen kann. Dieser,Grundsatz
gilt nach der Entscheidung des EuGH auch dann, wenn der Preis
für die einzelnen Bestandteile der Leistung bestimmt werden kann.
Das angesprochene Urteil des EUGH hat eine vielschichtige Diskus-
sion ausgelöst. Zum Teil werden dem Urte¡l we¡treichende Folgen
für das nationale Umsatzbteuerrecht beigemessen und beispiels-
weise die Richtlinienkonformität der im nationalen Umsatzsteuer-
recht normierten Aufteilungsgebote - etwa für Beherbergungsleis-
tungen - bezweifelt. Der Beitrag versucht, die Reichweite des
EUGH-Urteils und dessen Auswirkungen anhand der bestehenden
EuGH-Rechtsprechung einzuordnen.
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EFRAG: Endorsement Status RePort

Wirtschaftsprüfung
Accountancy Europe: Auswirkungen der EU-Audit-Reform auf die

Berufsaufsicht der Wirtschaftsprüfer

BAFA: Neues Merkblatt für stromkostenintensive Unternehmen -
Hinweise auch zur Bescheinigung des WP/vBP

WPK: Mitgliederdialog

WPK: Liste der Anbieter von Studiengängen zum WP-Examen nach

5 13b WPO aktualisiert

KfQK¡ Bericht'über die Sitzung der Kommission für Qualitätskon-

trolle am 6.3.2018

Betr¡ebswirtschaft
Mercer/forsa: Unternehmen setzen bei betrieblicher Altersversor-

gung auf Digitalisierung
Willis Towers Watson: Höchster Ausfinanzierungsgrad bei Dax-

Pensionswerken seit zehn Jahren

Willis Towers Watson: Studie Über Versorgungshöhen unter-

schiedlicher Arbeitnehmergruppen

Außatz

Prof. Dr. Holger Kahle

Steuerliche Gewinnermittlung bei Personengesell-
schaften: Gleichstellungsthese in der Diskussion

ln aktuellen Urte¡len zur steuerlichen Gewinnermittlung bei Perso-

nengesellschaften beruft sich der BFH aufdie Gleichstellungsthese,

die im Grundsatz eine steuerliche Gleichstellung des Mitunterneh-

mers mit dem Einzelunternehmer fordert. Dies betrifft vor allem

die Fortschreibung vón Ergänzungsbilanzen (BFH, 20.1 1.2014 - lV

R 1/1 '1, BStBl. 1..2017,34, BB 2015,559 m. BB-Komm. Eckl) sowie die

konespondierende Bilanzierung (u.a. BFH, 21.12.2017 - lV R 44/14,

DSIR 2018,400, und BFH, 16.3.2017 - lV R 1/15, BStBl. ll 2017, 943,

BB2017, '1456 m. BB-Komm. von Glasenapp). Diese Entwicklung

nimmt der Beitrag zum Anlass, die bilanzsteuerlichen Wirkungen

der Gleichstellungsthese zu diskutieren,

Entscheidung

BFH: Verwendung eines zu Lasten des Gesamthandsvermögens
einer Personengesellschaft gebildeten lnvestitionsabzugsbetrags
bei späterer lnvest¡tion im Sonderbetriebsvermögen
(1 5.1 1.201 7 - Vl R 44/1 6 - dazu BB-Kommentar von
Dr. F¡orian Kleinmanns, StB/RA/FAStR)

BB-Fachkonferenz lnvestmentsteuer-Reform

16. Mai2018 | dfu Mediengruppe, Frankfurt am Main
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åii:\î*:åiltellunssanspruch silt nicht rür Kleinbetriebe

(19.10.2017 - I AZRB4S/1s)

BAG: Wahlbeeinflussung durch den Arbeitgeber bei Betriebsrats-

wahlen (25.10.2017 - 7 ABR 10/16)

8AG: Fälliqkeit eines Mitarbe .von

Haft ungsbegrenzungen (28.9.201 7 - 8 tls)
BAG: Kein Betr¡ebsübergang be¡ hsel der Führungs-

person (25.1 .201 8 - I AZR 338/1 6)

Aufsätze

Dr. Julia Pfrogne¡ RAin

Flexibilität und Risikomini
Ermessensbonus

747

Die variable Vergütung soll Flexibilisierung für den Arbeitgeber

und Leistungsanreize für den Arbeitnehmer schaffen' Doch nicht

immer ist es leicht, beide Komponenten optimal zu verwirklichen'

Die meisten Arbeitsverträge sehen konkrete Zielvereinbarungen

oder Zielvorgaben vor. Diese Gestaltung schränkt die Flexibilität

des Arbeitgebers ein und birgt zudem Risiken, insbesondere, wenn

keine Zielvereinbarung oder -vorgabe erfolgt' Ein oftmals noch un-

entdecktes Pôtential bietet der Ermessensbonus. Beim Ermessens-

bonus bestimmt der Arbeitgeber nach billigem Ermessen, ob und

in welcher Höhe ein Bonus bezahlt wird. Die Gestaltung der varia-

blen Vergütung durch einen Ermessensbonus kann erhebliche Vor-

teile gegenüber konkreten Zielvereinbarungen oder Zielvorgaben

haben und vor allem Flexibilität schaffen. Dieser Beitrag beleuchtet

die Vor- und Nachteile eines Êrmessensbonus gegenüber einer

konkreten Zielvereinbarung oder Zielvorgabe.

@
Dr. Nils Börnet RA, und Philipp A. Lämpe, RA

Aktuelle Entwicklungen zur Anpassungsprüfung von
Betriebsrenten nach 5 16Abs. 1 BetrAVG

Die Prüfungs- und Entscheidungspflicht des Arbeitgebers nach

5 16 Abs.1 BetrAVG ist regelmäßig Gegenstand der Rechtspre-

chung des für Fragen der betrieblichen Altersversorgung zuständi-

gen 3. Senats des BAG. Die sich im Rahmen des S 1 6 Abs. 1 BetrAVG

ergebenden Fragestellungen insbesondere in Bezug auf den Be-

stand der Betriebsrentner sind in Anbetracht der Niedrigzinsphase

von hoher praktischer Relevanz. Regelmäßig - bei zulässiger Bün-

delung der Anpassungsprüfungsstichtage zumeist einmal im Jahr

- stehen die aktuellen Entwicklungen auch auf der Agenda des die

Versorgung schuldenden Unternehmens.

Entscheidung

BAG: Die Vorlage ist notwendig, weil eine einheitliche Auslegung

des.Arbeitnehmerbegriffs i.S.d. Richtlinie nur vom EuGH vorge-

nommen werden kann
(1 6.1 1.2017 - 2 AZR 90/1 7 (A)) - dazu BB-Kommentar von

Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, RA/FAArbR) ,

Die Erste Seite
ProL Dr. Edgar Ernst

Schlanker Geschäft sbericht:
Modell mit Zukunft?
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Der Gläubigerschute im präventiven Restrukturierungsrahmen (S. 660)
von RechtsønwäItin Dn Katrin Stohrea Franlcfurt/M.

Keine Pflicht des eigenverwaltenden Schuldners zu Dual-
von Rechtsonwdltin Katrin Schröder LL.M. corp. restruc.,

a

Grenzen des Pfändungsschutzes nach Freigabe einer selbständigen Tätigkeit
Schr¡Idners (S. 671)
BGH, Beschl. v. 25. I. 20IB - IX ZA 19/17

Nacbfrist für Antrag auf Insolvenzgeld nur bei unverschuldeter Fristversäumnis (S. ó73)
lßG Bayern, Beschl. v. 18. 1.2018 - L l0 AL254/17 B PKH
(Keine) Zuständigkeit der Kammer ftir Handelssachen bei Insolvenzanfechtungen (S. 675)
LG Berlin, Beschl. v. 2. 1. 2018 - 3 O 187/17

Nachteilsausgleich bei untertassenem Interessenausglelch des Insotvenzverwalters als
Masseverbindlichkeit (S. 675 )
BAG, Urt. v.7. Il.2AI7 - I AZR 186/16

Vorwirkung der Versagungsgründe bereits für Entscheldung zur Verfahrenskosten-
stuudung (S. 679)
AG Marburg, Beschl. v. 16. 1.2018 - 22 IN 178/17

Kelne,,sofortlgerfaußerordentllche {Rechts-)Beschwerde zum BGH wegen Entscheidung
des LG zum Vergütungsanspruch des l¡solvenzverwalters nach IffW (S. 680)
BGH, Beschl. v.23. t 1.2017 - IXZB St/17
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